
Kreis B Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 23 Neuteich, den 8. Juni 1932

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. --------------
Versammlungen und Umzüge unter freiem 

Himmel.
Es wird darauf, hingewiesen, daß das vom Senat un

ter dem 15. April 1932 erlassene Verbot von Umzügen 
und Versammlungen politischen Charakters unter freiem 
Himmel — veröffentlicht im Kreisblatt Nr. 16 — nach 
wie vor in Geltung ist.

Die Ortsbehörden werden um ortsübliche Bekannt
gabe ersucht.

Tiegenhof, den 4. Juni 1932.
Der Landrat.

Nr. 2. --------------
Rechtsverordnung

zur Regelung der äußeren Angelegenheiten der Volks
schulen.

Bom 13. 5. 1S32.
Auf Grund von 8 1 Ziff. 1 des Ermächtigungsge

setzes vom 1. 9. 1931 (G.Bl.S. 719) wird hiermit 
folgendes mit Gesetzeskraft verordnet:

8 1-
1. Die Bestimmungen der Schulordnung für die 

Elementarschulen der Provinz Ost- und Westpreutzen 
vom 11. 12. 1845 (G.S. 1846 S. 1) und der Instruktion 
vom 26. 6. 1811 über die Schuldeputationen werden 
hiermit aufgehoben und durch die nachfolgenden Vor
schriften ersetzt.

II. Desglerchen wird aufgehoben das Preußische Ge
setz vom 26. 5. 1887 (G.Bl.S. 175) sowie die Dienst
anweisung für Schulvorstände vom 28. 7. 1930 (St. A. 
S. 351).

III. Unberührt bleiben die auf dem Gebiet des Schul
wesens noch geltenden Bestimmungen des Allgemeinen 
Landrechts, insbesondere behalten die Schulen die ihnen 
beigelegten Rechte.

I. Schulvorstand.
8 2.

Die Volksschule als Rechtspersönlichkeit wird in den 
Orten, in denen keine Schuldeputation besteht, durch den 
Schulvorstand vertreten.

8 3.
I. Der Schulvorstand besteht:

1. aus dem Schulrat als Vorsitzenden,
2. aus den Gemeindevorstehern der zum Bezirk der 

Schule gehörigen politischen Gemeinden,
3. aus einer nach Maßgabe des 8 5 festzusetzenden Zahl 

von zu wählenden Einwohnern,
4. aus dem zuständigen Geistlichen,
5. aus den Schulleitern (Rektoren, Hauptlehrern, ersten 

oder alleinigen Lehrern) der vom Schulvorstand ver
tretenen Schulen.
II. Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in dessen 

Abwesenheit die gleichen Befugnisse wie der Vorsitzende.
8 4-

Der Schulrat ernennt in der Regel den dienstältesten 
Schulleiter der durch den Schulvorstand vertretenen 
Schulen oder in besonders begründeten Fällen ein ande

res ihm geeignet erscheinendes Mitglied des Schulvor- 
standes zu seinem Stellvertreter. Die Ernennung erfolgt 
jedesmal zum 1. April auf die Dauer eines Jahres und 
verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, 
wenn keine andere Person bis zum 1. März ernannt 
wird.

8 5.
i. 'Die Wahl der in 8 3 Ziff. 3 genannten Einwohner 

erfolgt durch die Gemeindevertretung für die Wahldauer 
der Gemeindevertretung möglichst nach dem Verhältnis
wahlrecht. Die Gewählten bedürfen der Bestätigung 
des Landrats. Lehnt der Landrat die Bestätigung der 
Wahl in demselben Erledigungsfall zum zweiten Mal 
ab, so wird die erledigte Stelle durch den Ländrat be
setzt. Die Wahl gilt als bestätigt, wenn die Nichtbestäti- 
gung nicht innerhalb von 2 Monaten ausgesprochen ist.

II. Es sollen vornehmlich Einwohner gewählt werden, 
die schulpflichtige Kinder in die durch den Schulvorstand 
vertretenen Schulen schicken. Gehört nur eine Gemeinde 
zum Bezirk der Schule, so beträgt die Zahl der zu wäh
lenden Einwohner mindestens zwei, höchstens vier, ge
hören mehrere Gemeinden zur Schule, so soll jede Ge
meinde, wenn die Zahl der zur Schule gehörenden Haus
haltungen mindestens zehn beträgt, durch 1 oder 2 Ein
wohner im Schulvorstand vertreten sein. Im Streit
fälle setzt der Senat die Zahl der zu wählenden Ein
wohner fest.

III. Die Gewählten behalten ihr Amt, bis die von der 
neu gewählten Gemeindevertretung vorgenommene Neu
wahl bestätigt ist. Sie können ihr Amt durch Erklärung 
gegenüber dem Vorsitzenden auch früher niederlegen 
Im Falle der vorzeitigen Beendigung der Mitgliedschaft 
hat unverzüglich Ersatzwahl zu erfolgen.

8 6.
Der zuständige Geistliche '(8 3 Ziff. 4) ist bei KoU- 

fessionsschulen der dienstälteste Geistliche des Pfarr- 
fprengels, in dem die Schule liegt. Bei Simultanschulen 
sind die beteiligten dienstältesten Geistlichen beider Kon
fessionen zuständig. Erstreckt sich der Schulbezirk über 
mehrere Pfarrsprengel derselben Konfession, so ist nur 
der dienstälteste Geistliche des Pfarrsprengels zuständig, 
in dem die Schule liegt.

8 7.
Wenn,der Schulleiter der von dem Schulvorstand ver

tretenen Schulen bereits auf Grund seiner (etwaigen) 
Eigenschaft als Gemeindevorsteher oder gewählter Ein
wohner (8 3 Ziff. 2 und 3) dem Schulvorstände ange
hört, so tritt an seine Stelle ein anderer vom Schulrat 
zu bestellender Lehrer der durch den Schulvorstand ver
tretenen Schulen. Die Vorschrift findet keine Anwen
dung, wenn der Schulleiter der einzige Lehrer an seiner 
Schule ist.

8 8.
I. An Stelle des nach 8 6 zuständigen Geistlichen 

kann mit Zustimmung des Senats ein anderer Geist
licher, an Stelle des Schulleiters (8 3 Ziff. 5) mit Zu
stimmung des Schulrats ein anderer Lehrer treten.

II. Eine Vertretung in der Mitgliedschaft im Schul- 
vorstande ist unzulässig.

III. Ist das Amt des Gemeindevorstehers nicht be
setzt oder ist der Gemeindevorsteher auf längere Zeit 
in der Ausübung seines Amtes verhindert, so tritt 
an seine Stelle der gesetzlich berufene Vertreter.

IV. Ist das Amt des dem Schulvorstand angehören
den Geistlichen oder Schulleiters nicht besetzt oder sind 
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diese auf längere Zeit an der Ausübung ihres Amtes 
verhindert, so tritt an ihre Stelle der ihn vertretende 
Geistliche oder Schulleiter.

8 9.
r . Ausländer können nicht Mitglied des Schulvorstan- 

des sein. Doch kann Der Senat bei den Personen, die 
kraft ihres Amtes dem Schulvorstand angehören, Aus
nahmen zulassen, wenn wichtige Gründe vorliegen.

Ii . Die gewählten Mitglieder des Schulvorstandes 
sind von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
bei Antritt ihres Amtes zur treuen und gewissenhaften 
Führung ihres Amtes durch Handschlag an Eidesstatt 
zu verpflichten. Sie können vom Senat bei Begehen 
einer strafbaren Handlung oder sonstiger grober Pflicht
verletzung ihres Amtes enthoben werden.

IIi .'Die Vorschrift des § 89 Abs. 3 der Landgemein
deordnung findet entsprechende Anwendung.

8 10.
1. Für jede Schule ist eine Schulkässe einzurichtcn.
Ir.^Der Schulvorstand wählt aus seiner Mitte oder 

aus 'den Lehrern der von ihnen vertretenen 'Schulen auf 
die Wahldauer der nach 8 5 gewählten Einwohner 
den Verwalter der Schulkässe. Der Schulrat bedarf zur 
Annahme der Wahl der Genehmigung des Senats 
8 5 Abs. 1, Satz 2 bis 4 findet Anwendung.

III. Die Geschäftsführung des Schulkassenverwalters 
wird durch eine besondere Dienstanweisung geregelt. Er 
ist von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter bei 
Antritt seines Amtes zur treuen und gewissenhaften 
Führung des Amtes durch Handschlag an Eidesstatt 
zu verpflichten.

IV. Der Schulkassenverwalter kann vom Senat bei 
Begehen einer strafbaren Handlung oder sonstiger gro
ber Pflichtverletzung seines Amtes enthoben werden.

8 11.
I. Sind in einer Gemeinde mehrere Schulen vor

handen, so beschließt die Gemeindevertretung, ob für sie 
ein gemeinsamer Schulvorstand zu bestellen ist. Sind an 
der Unterhaltung der Schule noch ändere Gemeinden 
beteiligt, so haben auch deren Gemeindevertretungen 
darüber zu beschließen. Fassen die Gemeindevertretun
gen entgegengesetzte Beschlusse, so entscheidet über die 
Einrichtung eines gemeinsamen öder getrennter Schul- 
vorstände der Senat.

II. Es ist zulässig, daß für Schulen, die in verschie
denen Gemeinden liegen, durch Beschluß aller beteilig
ten Gemeindevertretungen ein gemeinsamer Schulvor
stand bestellt wird.

III. Bei Wahl eines gemeinsamen Schulvorstandes für 
mehrere Schulen ist auf konfessionelle Minderheiten im 
Verhältnis ihrer Stärke Rücksicht zu nehmen. Ihm ge
hören die zuständigen Geistlichen beider Konfessionen 
an. Sind nur Konfessionsschulen einer Konfession betei
ligt, so gehört nur der Geistliche der betreffenden Kon
fession dem Schulvorstand an.

IV Die in diesem Paragraphen erwähnten Beschlüsse 
der Gemeindevertretungen bedürfen der Genehmigung 
des Senats.

8 12.
i. "Der Schulvorstand faßt seine Beschlüsse mit Stim

menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.

11. Gesetzwidrige Beschlüsse des Schulvorstandes sind 
von dem Vorsitzenden innerhalb 2 Wochen zu beanstan
den und dem Landrat zur Entscheidung vorzulegen.

8 13-
I. Die Sitzungen des Schulvorstandes sind nicht öf

fentlich und seine Verhandlungen sind als vertraulich 
zu betrachten.

II. Die Sitzungen des Schulvorstandes werden durch 
den Vorsitzenden öder seinen Stellvertreter berufen. Die 
Berufung muß auf Antrag von mindestens ein Drit
tel der stimmberechtigten Mitglieder des Schulvorstan
des erfolgen.

III. Der Schulrat ist zu jeder Sitzung einzuladen.
IV. Der Schulvorstand ist beschlußfähig, wenn mehr 

als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe
send ist. Ist oder wird eine Sitzung nicht beschlußfähig, 
so ist für die in ihr nicht erledigten Punkte der Tages

ordnung eine neue Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlußfähig. Hierauf ist in der Ein
ladung zu dieser Sitzung ausdrücklich hinzuweisen.

8 14.
I. Die Beschlüsse des Schulvorstandes find schriftlich 

in einem dazu bestimmten Buch festzulegen und von dem 
Vorsitzenden und einem von ihm zu bestimmenden wei
teren Mitglied zu unterschreiben.

tu Der Vorsitzende hat die Beschlüsse des Schulvor
standes auszusühren, falls er sie nicht beanstandet. Er 
vertritt den Schulvorstand gerichtlich und außergericht
lich.

8 15.
I. Dem Schulvorstand liegt nach Maßgabe der beste

henden gesetzlichen Bestimmungen die Verwaltung und 
Pflege der äußeren Angelegenheiten der Schule ob 
Auch soll er für regelmäßigen Schulbesuch der Schul
kinder mit Sorge tragen.

II. In inneren Angelegenheiten stehen ihm keine Be
fugnisse zu.

III. Bei Einführung neuer festangestellter Lehrer und 
bei sonstigen Schulfeierlichkeiten ist er einzuladen.

8 16.
I. Der Schulvorstand hat auch das Vermögen der 

Schule unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes zu 
verwalten. Zu dem Vermögen der Schule gehören ins
besondere die im Eigentum der Schule befindlichen 
Grundstücke, die ihr zustehenden Rechte an Grundstüc
ken und die Nutznießung an Grundstücken, die dem 
Schulzweck gewidmet sind.

II. Bei der Verwaltung der Grundstücke ist auf eine 
ordnungsmäßige Instandhaltung der zu diesen gehörend 
den Gebäude, Umzäunungen usw. sowie des dazu gehör- 
renden Inventars zu achten.

III. Verfügungen "über die in Abs. I genannten 
Grundstücke, Vermietungen oder. Verpachtungen dieser 
Grundstücke erfolgen unbeschadet der Rechte des Eigen
tümers durch den Schulvorstand und bedürfen der Ge
nehmigung des Senats. Ebenso bedarf der Schulvor
stand der Genehmigung des Senats bei Aufnahme von 
Darlehen sowie Erhebung von Klagen, es sei denn, 
daß die Klage sich gegen den Staat richtet.

IV. Ueber die Rechtsverhältnisse der Schulen ist von 
dem Landrat nach Anhörung aller Beteiligten eine Ma
trikel aufzustellen und dem Senat zur Bestätigung ein- 
zureichen.

V. Auf gerichtliche Zwangsvollstreckungen wegen 
Geldforderungen gegen die Schulen findet die Vorschrift 
des 8 33 Zifs. 4 des Zuständigkeitsgesetzes mit der 
Maßgabe Anwendung, daß an Stelle des Kreisausschus
ses der Senat tritt.

8 17.
1. Der Schulvorstand verwaltet die von den Schul- 

unterhaltungspflichtigen durch den Haushaltsplan der 
Schule bewilligten Mittel im Rahmen des Haushalts
planes selbständig unter Verantwortung gegenüber den 
Aufsichtsbehörden. Ueber den im Haushaltsplan für 
Lehr- und Lernmittel, Schreibmaterial und Portoausla
gen sowie Jugendpflege und Wandertage vorgesehenen 
Betrag verfügt der Schulleiter selbständig.

II. Für die Aufstellung des Haushaltsplanes der 
Schule gelten folgende Bestimmungen:
1. Der Schulvorstand hat den Haushaltsplan für das 

kommende Rechnungsjahr dem Landrat bis zu dem 
festgesetzten Termin in dreifacher Ausfertigung einzu- 
reichen. Der Landrat stellt den Haushaltsplan fest und 
sendet ihn an den Schulvorstand zurück. Der Schul
vorstand übersendet den Haushaltsplan den an der 
Unterhaltung der Schule beteiligten Gemeinden zwecks 
Bereitstellung der Mittel. Die Gemeinden stellen 
den auf.sie entfallenden Anteil in ihren Haushalts
plan ein. Im Falle ihrer Weigerung, die Mittel 
in den Haushaltsplan einzustellen, finden die Vor
schriften über die Zwangsetätisierung Anwendung.

2. Die Gemeindevertretung ist nicht berechtigt, Aende
rungen an den einzelnen Stellen des Haushaltsplanes 
der Schule vorzunehmen. Ihrer Beschlußfassung un
terliegt nur die Gesamtsumme der vom Schulhaus- 
haltsplan geforderten Schulabgaben der Gemeinde.
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Z 18.
1. Der Schulvorstand hat die nach dem Haushaltsplan 

auf die Schulunterhaltungspflichtigen entfallenden 
Schulbeiträge von den Verpflichteten anzufordern. Die 
Rechtsmittel des 8 46 des Zuständigkeitsgesetzes sind 
gegen diese Anforderung nur gegeben, wenn der Ver
pflichtete ein anderer ist als eine zum Bezirk der Schule 
gehörige Gemeinde.

. 'Der Schulvorstand kann auch außerplanmäßige 
Beiträge oder sonstige Leistungen von den Verpflichteten 
anfordern, wenn der Landrat die Notwendigkeit der.zu 
leistenden Ausgaben anerkennt. Gegen diese Anforde
rung sind die Rechtsmittel des 8 46 des Zuständigkeits
gesetzes gegeben.

8 19.
I. Für die Leistungen für Bauten, die aus den im 

Schulhaushaltsplan vorgesehenen Mitteln nicht bestrit- 
ten werden können, finden die Vorschriften des 8 47 des 
Zuständigkeitsgesetzes Anwendung.

II. Entsteht zwischen der Schulaussichtsbehörde und 
dem Schulvorstand eine Meinungsverschiedenheit über 
die Bauten, die aus den Schulhaushaltsmitteln bestrit- 
ten werden können, so hat der Senat die Anordnung 
aus 8 47 des Zuständigkeitsgesetzes gegen den Schul
vorstand zu richten. Das Rechtsmittel des § 47 des 
Zuständigkeitsgesetzes ist in diesem Fall Legen die An
ordnung nicht gegeben.

8 20.
Der Senat kann dem Schulvorstand in den Fällen, 

in denen er nach dem bisherigen Recht dazu befugt 
war, einen Vertreter bestellen, der auf.Anweisung des 
Senats handelt.

II. Schuldeputation.
8 21.

I. In Städten und mit Genehmigung des Senats auch 
in Landgemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern 
wird an Stelle eines Schulvorstandes eine Schuldepu- 
tation für die Volksschulen dieser Gemeinden gebildet.

II. Die Schuldeputation ist auch zuständig für die im 
Bezirk der Gemeinde befindlichen Mittelschulen.

III. Die Vertretung per Volksschule als besondere 
Rechtspersönlichkeit erfolgt in den Orten, die eine Schul
deputation besitzen, durch den Gemeindevorstand.

8 22.
I. Die Schuldeputation besteht aus:

1. ein bis drei Mitgliedern des Gemeindevorstandes:
2. aus der gleichen Anzahl von Schulleitern oder Leh

rern der Volks- oder Mittelschulen, die nicht Mit
glieder der Gemeindevertretung sein sollen;

3. aus der gleichen Anzahl von Mitgliedern der Ge
meindevertretung ;

4. au» dem von der Kirchenbehörde zu ernennenden 
evangelischen und katholischen Geistlichen der Stadt- 
oder Landgemeinde. Bei Behinderung vertritt ihn 
sein kirchenamtlicher Vertreter.
II. Ferner gehört der Schuldeputation ohne Stimm- 

recht der zuständige Schulrat an. Durch Gemeinde- 
beschluß können noch andere Personen ohne Stimmrecht 
zum Mitglied bestellt werden.

8 23.
I. Die in 8 22 zu Ziff. 1 genannten. Personen werden 

nach Maßgabe des zuständigen Gemeindeverfassungs
gesetzes bestimmt.

II. Die in 8. 22 zu 3. genannten Personen werden 
von der Gemeindevertretung für die Wahldauer der 
Gemeindevertretung möglichst nach dem Verhältniswahl
recht gewählt.

III. 'Die in Abs. I und II genannten Mitglieder wäh
len die in 8 22 zu Ziff. 2 genannten Personen aus die 
Wahldauer der Gemeindevertretung.

8 24.
I. Die zu 88 22 zu Ziff. 2. und 3. genannten Mit

glieder der Schuldeputation bedürfen der Bestätigung 
durch den Senat. Versagt der Senat die Bestätigung 
der Wahl in demselben Erledigungsfall zum zweiten 
Mal, so erfolgt die Ernennung durch den Senat.

II. Die Bestätigung kann widerrufen werden.

8 25.
I. Die Mitgliedschaft in der Schuldeputation erlischt 

für die in 8 22 zu Ziff. 1. und 3. Genannten durch 
Verlust der Mitgliedschaft im Gemeindevorstand oder 
der Gemeindevertretung. Die zu 2. und 3. genannten 
Mitglieder können durch Erklärung gegenüber dem Vor
sitzenden der Schuldeputation ihre Mitgliedschaft jeder
zeit niederlegen.

II. Die beamteten Mitglieder scheiden aus, wenn sie 
vom Amt suspendiert werden.

i'11 . Die Ersatzwahl hat unverzüglich zu erfolgen.
8 26.

Der Vorsitzende der Schuldeputation und ihre Ge
schäftsführung wird nach den Vorschriften über die 
städtischen Verwaltungsausschüsse (8 59 der Städteord- 
nung, 8 24 des Gesetzes vom 9. 10. 23 — G.Bl.S. 
1037 fs.) bestimmt, soweit sich nicht aus "dieser Verord
nung etwas anderes ergibt.

8 27.
Ausländer können nicht Mitglieder der Schuldeputa

tion sein. Eine Vertretung in der Mitgliedschaft der 
Schuldeputation ist für die in 8 22 zu Ziff. 2. und:3. 
Genannten nur nach vorheriger Zustimmung des Senats 
zulässig.

8 28.
I. Die Verwaltung der äußeren Angelegenheiten der 

Volks- und Mittelschule, Vertretung der Schule nach 
außen, Verwaltung des Schulvermögens usw. liegt in 
den Orten, in denen eine Schuldeputation besteht, un
beschadet des staatlichen Aufsichtsrechts dem Gemeinde
vorstand ob. Die Schuldeputation hat hierbei die recht
liche Stellung eines städtischen Verwaltungsausschusses. 
Die Gemeindevertretung wirkt mit, soweit sie nach den 
Gemeindeverfassungsgesetzen mitzuwirken hat. (Geneh
migung des Haushaltsplans und dergl.).

II. Außer den Befugnissen eines Verwaltungsaus- 
schusses hat die Schuldeputation die Befugnisse, die 
ihr von der Schulaussichtsbehörde besonders übertragen 
sind. Soweit ihr solche Befugnisse übertragen find, 
untersteht sie lediglich dem Senat.

8 29.
Soweit die bestehenden Schuldeputationen nicht den 

Vorschriften dieser Verordnung entsprechen, sind sie 
nach näherer Anordnung des Senats neu zu bilden.

III. BoWschullehrer.
8 30.

I. Die Gehälter der Volksschullehrer trägt der Staat, 
soweit dies durch die Verordnung vom 20. August 1929 
(G.Bl.S. 125) bestimmt ist. Der Senat entscheidet im 
Nahmen des Haushaltsplanes über die Errichtung oder 
das Eingehen von Lehrerstellen und Volksschulen und 
zwar, wenn es sich um das Eingehen einer mit einem 
Kirchenamt organisch verbundenen Lehrerstelle handelt, 
im Einvernehmen mit der Kirchenbehörde.

II. Die Gemeinden haben die Versetzungskosten der 
an die Schulen ihres Bezirks berufenen Lehrer, soweit 
sie tatsächlich entstanden sind, bis zur Höhe der in den 
Umzugskostenbestimmungen vorgesehenen Beträge zu tra
gen. Der zu ersetzende Betrag wird im Streitfälle vom 
Senat festgesetzt. Der Senai hat der Gemeinde eine 
angemessene Beihilfe.zu gewähren, wenn der zu erstat
tende Kostenbetrag die Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
übersteigt. Bei Versetzungen im Interesse des Dienstes 
trägt der Staat die Kosten allein. Das gleiche gilt 
für Umzugskosten bei Berufungen von Lehrern aus dem 
Auslande.

8 31.
I. Die Volksschullehrer werden vom Senat ernannt, 

in den Städten hat indessen der Gemeindevorstand nach 
Anhörung der Schuldeputation das Vorschlagsrecht für 
endgültig anzustellende Lehrer.

II. Die auf Herkommen, Ortssatzung und dergleichen 
beruhenden Vorschriften 'über die Berufung von Volks- 
schullehrern werden hiermit aufgehoben.

III. Vertreter für eine Lehrerstelle werden vom Se
nat berufen.

8 32.
I. Das in 8 31 Abs. I gewährte Vorschlaqsrecht er

lischt, wenn es innerhalb 3 Monaten nach Aufforderung 
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durch den Senat von den Berechtigten nicht ausgeübt 
wird.

11. Der Senat kann die Ernennung des Vorgeschlage
nen ablehnen. Er hat in diesem Falle dem Gemeinde- 
vorstand seine Entscheidung mitzuteilen und ihn aufzu- 
fordern, innerhalb 3 Monaten einen anderen Bewerber 
vorzuschlagen. Lehnt der Senat auch die Ernennung 
dieses Vorgeschlagenen ab, so erfolgt die Ernennung 
durch den Senat, ohne nochmalige Befragung des Vor- 
schlagsberechtigten.

III. Das Vorschlagsrecht ruht, wenn die Besetzung 
einer Stelle durch einen Lehrer erfolgt, der im Interesse 
des Dienstes von seiner bisherigen Stelle versetzt wer
den mußte.

8 33.
Ist mit dem Schulamt ein Kirchenamt organisch ver

bunden, so hat der Senat vor der Ernennung die 
Zustimmung her Kirchenbehörde für den in Aussicht 
genommenen Bewerber einzuholen.

8 34.
Als Volksschullehrer im Sinne dieser Verordnung 

gelten neben den Volksschullehrern und Volksschullehre- 
rinnen auch die Konrektoren(innen), Hauptlehrer(innen), 
Rektoren(innen) «an Volks- und Hilfsschulen.

IV. Schulbezirk, Schulunterhaltung.
8 35. '

I. Der Bezirk einer Schule, der sich über den Bezirk 
einer Gemeinde hinaus erstreckt, wird unbeschadet der 
Vorschrift des Artikel 104 Abs. 1 Satz 2 der Verfas
sung durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden 
nach Anhörung aller beteiligten Schulvorstände gebil
det. Das gleiche gilt.für die Veränderung eines beste
henden Schulbezirks. Bildung und Veränderung eines 
Bezirks bedarf der Bestätigung durch den Senat.

II. Kommt eine Vereinbarung über Bildung oder 
Veränderung eines bestehenden Bezirks nicht zustande, 
so kann die Bildung oder Veränderung eines Schulbe
zirks durch Anordnung des Senats erfolgen.

III. Es ist zulässig, daß die Bezirke zweier benach
barter Schulen zwecks gemeinsamer Verwaltung zu ei
nem Verbände zusammengeschlossen werden. Die Vor
schriften des Abs. I und II finden in diesem Falle 
entsprechende Anwendung.

8 36.
I. Die Schulen werden, soweit nicht der Staat nach 

8 30 die Gehälter der Volksschullehrer trägt, lediglich 
von der Gemeinde bezw. den Gemeinden ihres Bezirks 
unterhalten. Die Schulen bleiben indessen auch ferner 
in unbeschränkter Nutznießung der dem Schulzweck ge
widmeten Gegenstände, soweit ihnen bisher die Nutznie
ßung zustand.

II. Die Ansprüche der Schulen gegen Stiftungen und 
Körperschaften öffentlichen Rechts auf Grund eines be
sonderen Rechtstitels bleiben unberührt. Das gleiche 
gilt für die Ansprüche der Schulen und Organisten 
gegen Körperschaften öffentlichen Rechts bei einem ver
einigten Schul- und Kirchenamt.

III. Die im Abs. II genannten Ansprüche können 
aus Antrag eines Beteiligten abgelöst werden. Das 
Verfahren und die Grundsätze der Ablösung regelt der 
Senat.

IV. Im Falle der Trennung eines vereinigten Schul- 
uyd Ki^chenamtes werden die Rechtsverhältnisse des 
zum vereinigten Amte gehörigen Vermögens durch eine 
zwischen den Beteiligten mit Genehmigung des Senats 
und der Kirchenbehörde zu treffende Vereinbarung ge
regelt. Mangels einer solchen Vereinbarung entscheiden 
über die Privatrechte die ordentlichen Gerichte, über die 
Frage der Schulunterhaltung die Verwaltungsgerichte 
nach Maßgabe der Vorschriften der §8 18 fs. dieser 
Verordnung.

8 37.
Gehören zum Bezirk einer Schule mehrere Gemein- 

oen, so verteilen sich die Schullasten auf die Gemeinden 
nach dem Verhältnis der Haushaltungen, die zu dem 
Bezirk der Schule gehören. Führt diese Verteilung 
der Schullasten zu einer Unbilligkeit, so kann der Senat 
auf Antrag eines Beteiligten eine andere Verteilung 
anordnen.

8 38.
Die Schullasten werden innerhalb einer Gemeinde 

wie die übrigen Gemeindelasten aufgebracht.
8 39.

Die Verordnung tritt 2 Wochen nach der Verkündung 
in Kraft. Der Senat erläßt die zur Durchführung der 
Verordnung erforderlichen Anordnungen.

Danzig, den 13. Mai 1932.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

W lla 4—2. Dr. Wiercinski-Keiser. Dr. Winderlich.

Zur Durchführung der
Rechtsverordnung znr Regelung der äußeren An
gelegenheiten der Bolksschnlen vom 13. S. 1S32 

— Ges. «l. S. 247 —
wird aus Grund von ß 39 der genannten Verordnung 
folgendes bestimmt:

Durch Aufhebung der Schulordnung vom 11. Dezem
ber 1845 ist auch die Verordnung zur Ergänzung von
8 31 der Schulordnung vom —15. November 1929 
Staatsanz. S. 413 Teil I — außer Kraft gesetzt. 
Die auf Grund der bisher geltenden Bestimmungen 
gewählten Mitglieder des Schulvorstandes behalten in
dessen ihr Amt, bis eine Neuwahl von Einwohnern

8. 3 Ziff. 3 der Rechtsverordnung —) erfolgt und 
bestätigt ist (vgl. S 5, III der Rechtsverordnung).

Mit Rücksicht auf die im Herbst stattfindenden Neu
wahlen der Gemeindevertretungen ist von einer Neu
wahl von Einwohnern zu Mitgliedern des Schulvor
standes abzusehen, wenn ihre Wahlperiode aus Grund 
der bisherige,» Bestimmungen abläuft oder abgelaufen 
ist.

Kalis aus anderen Gründen eine Ersatzwahl von 
Schulvorstandsmitgliedern erforderlich ist, hat die Wahl 
nur für die Dauer der Wahlperiode der gegenwärtigen 
Gemeindevertretung zu erfolgen.

Danzig, den 14. Mai 1932.
Der Senat,

Abteilung für Wissenschaft, Kunst, Volksbildung 
und Kirchenwesen.

Dr. Wiercinski-Keiser. Dr. Winderlich.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 28. Mai 1932.

Der Landrat.
Nr. 3. --------------

Zusammensetzung -er Schulvorstände.
In allen Gemeinden, in denen die Gemeindegeschäfte 

einem Staatskommissar übertragen worden sind; hat 
der Staatskommissar anstelle des Gemeindevorstehers 
dem Schulvorstand anzugehören.

Danzig, den 27. Mai 1932.
Der Senat der Freien Stadt Danzig 

Abteilung für Wissenschaft, Kunst, B-ttsbildung 
und Kirchenwesen.

gez. Dr. Zaeschmar.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 2. Juni 1932.

Der Landrat.
Nr. 4. ---------------

Schweinepest
Die Schweinepest unter dem Schweinebestand der 

Molkereigenossenschaft Tiegenort ist erloschen.
Tiegenhof, den 2. Juni 1932.

Der Landrat.
Nr. 4a. --------------

Rotlauf.
Unter dem Schweinebestand des Herrn Hofbesitzers 

E. Wiebe in Lindenau ist amtstierärztlich der Aus
bruch von Rotlauf festgestellt worden.

Tiegenhof, den 7. Juni 1932.
Der Landrat.
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Nr. 5.
Jagdscheine.

Im Monat Mai ist ein Jahresjagdschein für den 
nachstehend Genannten ausgestellt worden:

Landwirt Max Volkmann aus Damerau.
Tiegenhof, den 1. Juni 1932.

Der Landrat.
Nr. 6. ---------------

Aufenthaltsermittelung.
Der minderjährige Tischlerlehrling Wilhelm Rei- 

necke, geb. 26. 5. 1914 in Dortmund, zuletzt wohnhaft 
in Zoppot, Pommerschestraße 28, hat am 20. 4. 1932 
seine Lehrstelle verlassen, und ist sein jetziger Aufent
halt nicht bekannt.

Die Ortsbehörden und Landjägereiämter werden hier
mit ersucht, nach Reinecke Ermittelungen zu machen und, 
falls er ermittelt werden sollte, seine Rückführung zu 
dem Tischlermeister August Mülbradt in Zoppot, Pom
merschestraße 28, zu veranlassen, sowie hiervon zum 
Geschäftszeichen K.A. II 2369 — hierher zu be
richten.

Tiegenhof, den 4. Juni 1932.
Der Kreisausschntz des Kreises Gr. Werder.

Kreisjugendamt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Feuerlöschkostenverficherung.

Wiederholt haben sich Gemeinden mit der Bitte 
an die Danziger Feuersozietät gewendet^ die durch Her
anziehung auswärtiger Feuerspritzen entstandenen 
Kosten zu übernehmen, die bei Anforderung von Motor
spritzen u. U. recht erheblich sein können.

Die Feuerlöschkostcn sind bekanntlich öffentliche Lasten 
und von den Gemeinden zu tragen.

Da die der Danziger Feuersozietät zur Verfügung 
stehenden Mittel zur Verbesserung und zum Ausbau des 
Feuerschutzes Verwendung finden müssen, ist die Ueber
nahme der Kosten für Löschhilfe nicht mehr möglich. 
Die Sozietät hat daher vor Jahresfrist die Feuerlösch- 
kosteuversicheruug eingeführt und jeder Gemeinde emp
fohlen, sich durch Abschluß dieser Versicherung den 
Rechtsanspruch aus Erstattung der Feuerloschkosten nach 
Maßgabe des Versicherungsvertrages zu sichern. Der 
Jahresbeitrag ist gering und auch in der heutigen 
Notzeit tragbar. Wir empfehlen nochmals dringend 
den Abschluß der Versicherung. Anträge und Anfragen 
bitten wir an unsere örtlichen Bezirkskommissare oder 
unmittelbar an uns zu richten.

Danzig, im Juni 1932.
Der Vorstand der Danziger Fenersozietät.

Kanski.

Bekanntmachung.
Die Sprechstunden in der Steuerhilfsstelle Tiegenhof 

finden bis zum 18. Juni 1932 von 8—12 Uhr vor
mittags statt.

Tiegenhof, den 8. Juni 1932.
Steueramt II.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.

Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei
nes Hilfsbedürftigen.

Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6d. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen aus Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oefsentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwel- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Ni .8a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung 7V
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag aus Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
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Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.
Nr. 22. Haushaltsplan des Amtsbezirks.
Nr. 23. Beschluß betr. Prüfung der Amtskassenrech- 

nung.
Für Schiedsmänner:

Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Nichert, Neuteich.

WWMM
„Latz Drucksachen werben, 
Dann hast Du lachende Erben!"

Moderne

WWmWtn
liefert preiswert

Buchdruckerei R. Pech Nichert, Neuteich.
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